
2016/35 4. Oktober 2016

Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]
– Anspruchsteller –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch Dr. Winkler in der Funktion als Vorsitzen-
der sowie die Mitglieder Dr. Brunner und Dr.-Ing. Mutlak auf der Grundlage der
vorgelegten Unterlagen im schriftlichen Verfahren am 4. Oktober 2016 einstimmig
folgendes Votum:

1. Die Wasserkraftanlage des Anspruchstellers in [. . . ] hat nach
Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme ein um mindestens
10 % erhöhtes Leistungsvermögen i. S. v. § 40 Abs. 2 Satz 2
EEG 20141.

2. Der Anspruchsteller hat ab dem 1. Februar 2015 gegen die An-
spruchsgegnerin einen Anspruch auf die erhöhte Vergütung
nach § 40 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Satz 3 EEG 2014.

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende v.
29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearingstelle
EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.
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Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere
Vergütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses
Votums auf den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum
ergibt, so liegen hinsichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen oder
Rückforderungen der Anspruchsgegnerin an den Anspruchsteller
die Voraussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundeswei-
ten Ausgleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien streiten über die Höhe der Einspeisevergütung und insbesondere dar-1
über, ob sich das Leistungsvermögen der Wasserkraftanlage des Anspruchstellers er-
höht hat.

Der Anspruchsteller hat im November 1986 eine kleine Laufwasserkraftanlage (im2
Folgenden: WKA) in Betrieb genommen. Der in der WKA erzeugte Strom wird
in das von der Anspruchsgegnerin betriebene Netz für die allgemeine Versorgung
eingespeist. Die ursprünglich installierte Leistung der WKA lag jedenfalls nicht unter
7,0 kW und nicht über 7,5 kW.

Die Generatorleistung (Nennleistung) beträgt 7,5 kW und die Generatordrehzahl3
1 030 min-1. Der Wirkungsgrad des Generators beträgt 89 % bei einer Überlast von
110 %. Der Nennstrom beträgt 15,0 A und der Leistungsfaktor cos(ϕ) liegt bei 0,72.
Wegen der Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Unterlagen Bezug genom-
men. Die Turbine erzielt bei 5 m Gefälle und einem Schluckvermögen von 200 l/s
10,5 PS (entspricht ca. 7,723 kW). Der Anspruchsteller gibt das tatsächlich bestehen-
de Gefälle mit 5,5 m an.

Von Dezember 2014 bis zum 1. Februar 2015 hat der Anspruchsteller, ein gelernter4
Betriebsschlosser und Maschinenbauer, Veränderungen an seiner WKA dergestalt
vorgenommen, dass

• neue Fundamente gebaut,

• ein neuer Lagerbockträger vorgerichtet,

• die starre Kupplung gegen eine geteilte Kupplung mit Gummieinlage und
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• die alte Welle durch eine neue Welle mit Riemenscheibe ausgetauscht

wurden. In diesem Zusammenhang wurde die Lage des Generators so geändert (180◦-
Drehung), dass die große Antriebsriemenscheibe der Transmissionswelle der Turbi-
nenanlage nunmehr fliegend gelagert ist. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur
Akte gereichten Unterlagen Bezug genommen. Durch die Umbaumaßnahmen tritt
eine geringere Lagerbelastung der Turbine ein, weil lediglich das Gleitlager auf dem
gemauerten Lagersockel belastet wird. Das Turbinenlager ist nach dem Umbau nicht
mehr radial belastet. Hierbei handelt es sich um eine zulassungsfreie Umbaumaßnah-
me. Nach dem Umbau erhöhte sich die Einspeiseleistung der WKA.

Der Anspruchsteller wandte sich am 8. Februar 2015 an die Anspruchsgegnerin und5
verlangte die erhöhte Einspeisevergütung unter Hinweis darauf, dass sich das Leis-
tungsvermögen seiner WKA von 7,5 kW auf 8,33 kW erhöht habe und somit die
Anforderungen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 erfüllt seien. Hierbei führt er aus,
dass die Generatorleistung von 7,5 kW dauerhaft um 10 % überlastet werden kann.

Die Anspruchsgegnerin lehnte mit Schreiben vom 23. Februar 2015 die erhöhte Ein-6
speisevergütung wegen fehlenden Nachweises über das erhöhte Leistungsvermögen
ab und zahlt nach wie vor die zwischen den Parteien unstreitig mindestens geschul-
dete Einspeisevergütung nach dem EEG 2000. Die Anspruchsgegnerin forderte den
Anspruchsteller auf, geeignete Nachweise für die Leistungssteigerung zu erbringen.

Die Parteien verständigten sich, die Leistung nach dem Umbau der WKA durch ein7
neutrales fachkundiges Elektro-Installationsunternehmen, welches in dem Installa-
teurverzeichnis der Anspruchsgegnerin eingetragen ist, nachzuweisen. Die Messun-
gen wurden im Zeitraum vom 3. bis 6. März 2016 durchgeführt. Die drei zur Akte
gereichten Messprotokolle weisen Messwerte vom 3. März 2016 aus, die zwischen
8,26 kW und 8,36 kW liegen. Der am 3. März 2016 gemessene geringste Wert von
8,26 kW trat ca. 19:50 Uhr auf. Die gemessenen Werte davor und danach liegen im
Mittel bei 8,32 kW. Am 5. März wurde überwiegend ein Wert von 8,35 kW gemes-
sen. Um ca. 20:20 Uhr fiel die gemessene Leistung abrupt auf 7,25 kW ab und stieg
kurz darauf wieder auf 8,35 kW an. An diesem Tag wurden Probleme mit der Tur-
bine festgestellt, die auf verschmutzten Wasser beruhten. Dies führte zu Ausfällen
der Turbine und damit zusammenhängend zeitweise zu einer verringerten Leistung.
Am 6. März 2016 lagen die gemessenen Werte bei beginnend 8,33 kW um ca. 10 Uhr
steigend auf 8,44 kW um ca. 11:30 Uhr und erreichten gegen 12 Uhr den Tiefpunkt
mit 8,3 kW und stiegen danach auf 8,38 kW, wobei kleine Schwankungen in der
Leistungsskala zwischen 8,34 und 8,4 kW zu erkennen sind. In dem gemessenen

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Christine Kruczynski. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/35 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

3

https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/35


Zeitraum liegen damit die Messwerte – bis auf die wenigen genannten, kurzzeitigen
Ausnahmen – oberhalb von 8,3 kW. Auf die zur Akte gereichten Messungen wird
verwiesen. Diese gemessenen Werte sind zwischen den Parteien unstreitig.

Der Anspruchsteller behauptet, dass das Leistungsvermögen seiner WKA um8
0,83 kW und damit um mindestens 10 % erhöht wurde. Es sei eine Leistungssteige-
rung von 11,1 % bzw. durchschnittlich von 11 % bei gleichbleibender Wasserzufüh-
rung zu verzeichnen. Dies ergebe sich aus der gleichbleibenden Drehzahl und der
Verringerung der Leistungsverluste insbesondere aufgrund der neuen Lagerung und
des Einbaus der elastischen Kupplung.

Die Leistung seiner WKA habe zudem vor dem Umbau bei 7,0 kW gelegen. Hierzu9
beruft sich der Anspruchsteller

• auf ein zur Akte gereichtes Schreiben vom 21. Mai 1986 der [. . . ] (der Rechts-
vorgängerin der Anspruchsgegnerin), in deren Netz der Strom aus der WKA
ursprünglich eingespeist wurde, in welchem der Parallelbetrieb der WKA für
zulässig erklärt und die Generatorleistung mit „max. 7 kW“ beziffert wurde,

• sowie auf zur Akte gereichte Beitragsrechnungen der Arbeitsgemeinschaft [. . . ]
aus den Jahren 2001 und 2014 vor, denen eine Leistung von 7 kW zugrunde
gelegt wurde.

Der Anspruchsteller meint, die Voraussetzungen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 201410
seien erfüllt, so dass ihm die erhöhte Einspeisevergütung zustehe. Insbesondere seien
auch die Anforderungen an einen geeigneten Nachweis nicht zu überspannen, zumal
es sich um eine kleine Anlage handele.

Die Anspruchsgegnerin bezweifelt die Erhöhung des Leistungsvermögens um min-11
destens 10 %.

Mit Beschluss vom 19. September 2016 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren12
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)2 nach
dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearing-
stelle EEG zu begutachtenden Fragen lauteten:

1. Welche installierte Leistung weist die Wasserkraftanlage des An-
spruchstellers in [. . . ] auf ?

2Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG i. d. F. v. 04.08.2015, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2. Welche installierte Leistung wies die Wasserkraftanlage des An-
spruchstellers vor dem 1. Februar 2015 auf ?

3. Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin einen
Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 40 Abs. 2 Satz 2
EEG 2014 ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-13
geführt worden. Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1
VerfO nach dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Be-
setzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 VerfO.
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle
EEG dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24
Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle EEG Dr. Brunner erstellt.

2.2 Würdigung

Der Anspruchsteller hat gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch auf die er-14
höhte Vergütung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Satz 3 EEG 2014 ab dem 1. Februar
2015, weil die WKA des Anspruchstellers nach Abschluss der Ertüchtigungsmaß-
nahme ein um mindestens 10 % erhöhtes Leistungsvermögen aufweist.

2.2.1 Anwendbares Recht

§ 40 Abs. 2 EEG 2014 ist auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden. Zwar be-15
stimmt § 100 Abs. 1 Nr. 7 EEG 2014, dass für Wasserkraftanlagen mit Inbetriebnah-
me vor dem 1. Januar 2009 hinsichtlich der Prüfung der erhöhten Vergütung § 23
EEG 20123 fortgilt, aber unter der einschränkenden Voraussetzung, dass die Maß-
3Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), nachfolgend bezeichnet
als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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nahme vor dem 1. August 2014 abgeschlossen worden ist. Da die hier verfahrensge-
genständliche Ertüchtigungsmaßnahme nach dem 31. Juli 2014, konkret zum 1. Fe-
bruar 2015, abgeschlossen wurde, ist nicht das EEG 2012, sondern das EEG 2014
anzuwenden.

2.2.2 Erhöhung des Leistungsvermögens nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2014

Inwieweit sich die installierte Leistung der WKA durch die Ertüchtigungsmaßnah-16
me erhöht hat, ist vorliegend nicht entscheidungserheblich (Rn. 17 f.), denn der An-
spruchsteller hat nachweislich (vgl. Rn. 25 ff.) das Leistungsvermögen seiner WKA
um mindestens 10 % erhöht (Rn. 22 ff.).

Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 kommt es hinsichtlich der Frage der erhöhten17
Vergütung darauf an, ob sich das Leistungsvermögen der WKA um mindestens 10 %
erhöht hat. Die Erhöhung der installierten Leistung ist hingegen nicht zwingend,
um einen Anspruch auf die erhöhte Vergütung zu bejahen, so dass nicht darüber zu
entscheiden war, wie hoch die installierte Leistung der WKA des Anspruchstellers
vor und nach Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme war und ist. Selbst wenn man
die installierte Leistung und nicht das Leistungsvermögen der Anlage heranziehen
wollte, um die vorliegende Frage zu entscheiden, änderte sich nichts, denn auch bei
einer installierten Leistung von 7,5 kW ist das Leistungsvermögen der WKA nach
Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme um mindestens 10 % erhöht.4

Nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme Der Anspruchsteller hat18
eine nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme im Sinne der Vorschrift vor-
genommen.

Die vom Anspruchsteller unstreitig durchgeführten Maßnahmen sind zulassungs-19
freie Ertüchtigungsmaßnahmen. „Zulassungsfrei“ sind Maßnahmen, die sich nicht
auf Art und Ausmaß der Gewässernutzung auswirken,5 jedoch die technische Funk-
tionsfähigkeit der Anlage verbessern.6 Die Begründung zu der entsprechenden Vor-
4Zum Zusammenhang zwischen installierter Leistung und Leistungsvermögen bei WKA siehe
Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2012/24, Rn. 14, Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2.

5BT-Drs. 18/1891, S. 206 zu § 40 Abs. 2 EEG 2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2014/urfassung/material.

6Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2012/24, Rn. 14, 17 und 23 ff.
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schrift im Regierungsentwurf zum EEG 20147 verweist hinsichtlich der Vorausset-
zungen der Erhöhung des Leistungsvermögens auf den Hinweis 2012/24 der Clea-
ringstelle EEG8.

Der Anspruchsteller hat ohne Eingriff in die Gewässernutzung durch die in20
Rn. 4 dargestellten Maßnahmen die technische Funktionsfähigkeit seiner Anlage
optimiert.

Eine Erhöhung des Leistungsvermögens um mindestens 10 % im Sinne des § 4021
Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 ist zu bejahen.

Zwar existiert keine zwischen den Parteien übereinstimmende Leistungsangabe vor22
Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahmen durch den Anspruchsteller, jedoch lag
unstreitig die installierte Leistung vor der Ertüchtigung bei maximal 7,5 kW. Nach
Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahmen ist eine Leistung von mindestens 8,3 kW
feststellbar und damit im Vergleich zu 7,5 kW eine Erhöhung um mehr als 10 %.

Eine Erhöhung des Leistungsvermögens i. S. d. EEG liegt immer dann vor, wenn ak-23
tive Maßnahmen ergriffen wurden, die die technische Funktionsfähigkeit der Anlage
dergestalt verbessern, dass sie potentiell zu einer erhöhten Stromausbeute (Jahresar-
beitsvermögen „in kWh/a“) der Wasserkraftanlage führen.9 Darauf stützen sich auch
die Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung:

„Eine Erhöhung des Leistungsvermögens liegt vor, wenn aktive Maß-
nahmen ergriffen werden, die die technische Funktionsfähigkeit der
Anlage so verbessern, dass eine erhöhte Stromausbeute erzielt werden
kann. Konkrete Maßnahmen finden sich beispielhaft in der Begründung
zum Regierungsentwurf des § 23 Absatz 2 EEG 2012 (Bundesrats-
Drucksachen 341/11, S. 134). Die Voraussetzungen für das Vorliegen
einer Erhöhung der installierten Leistung oder des Leistungsvermögens
von Wasserkraftanlagen und Fragen der Nachweisführung sind ferner

7BT-Drs. 18/1304, S. 212 (zum § 38 RegE); BT-Drs. 18/1891, S. 179 (zum Gesetz gewordenen § 40
EEG 2014), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/urfassung/material.

8Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2012/24.

9Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2012/24, Nr. 4 und Rn. 14 ff., 21, 23; BT-Drs. 18/1891, S. 206 zu § 40 Abs. 2 EEG 2014,
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/urfassung/material; BT-Drs. 17/6071, S. 69
zu § 23 EEG 2012, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/urfassung/material.
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Gegenstand des Hinweises der Clearingstelle zu Anwendungsfragen des
§ 23 Absatz 2 EEG 2012 (Hinweis 2012/24).“10

und die Begründung der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses des Deut-
schen Bundestages:

„Unter dem Begriff des erhöhten Leistungsvermögens ist jede Verbesse-
rung der technischen Funktionsfähigkeit der Anlage zu verstehen, die
zu einer erhöhten Stromausbeute führen kann. Maßgeblich ist damit die
Erhöhung des Regelarbeitsvermögens der Anlage. Das Regelarbeitsver-
mögen ist der langjährige Mittelwert der Jahresarbeit. Es muss um min-
destens zehn Prozent gesteigert worden sein, und dies muss gegenüber
dem Netzbetreiber unter Vorlage geeigneter Nachweise wie z. B. Pla-
nungsunterlagen dargelegt werden. [. . . ] Weitere Einzelheiten zur Dar-
legung der Erhöhung des Leistungsvermögens sind im Übrigen Gegen-
stand des Hinweises der Clearingstelle zu § 23 Absatz 2 EEG 2012 (Hin-
weis 2012/24).“11

Im konkreten Fall führten die vom Anspruchsteller unstreitig vorgenommenen24
Maßnahmen zu einem um mindestens 10 % erhöhten Leistungsvermögen, weil
anhand der Messwerte davon auszugehen ist, dass dauerhaft eine erhöhte Stromaus-
beute (Jahresarbeitsvermögen „in kWh/a“) der WKA des Anspruchstellers erreicht
wird.

Nachweis Dies hat der Anspruchsteller in geeigneter Form durch die von einer25
einvernehmlich beauftragten fachkundigen Firma12 nach Abschluss der Ertüchti-
gungsmaßnahmen durchgeführten mehrtägigen Leistungsmessung (s. Rn. 7), die zwi-
schen den Parteien unstreitig ist, sowie die Darlegung der vorgenommenen Maßnah-
men durch Vorlage von Bildmaterial und schriftlicher Unterlagen nachgewiesen.13

10BT-Drs. 18/1304, S. 140 f., abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2014/urfassung/material.

11Begründung der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundes-
tages v. 26.06.2014, BT-Drs. 18/1891, S. 206, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2014/urfassung/material. Auslassung nicht im Original.

12Grundsätzlich empfiehlt die Clearingstelle EEG Anlagenbetreibern und Netzbetreibern zur Ver-
meidung von Streitigkeiten, sich im Vorhinein über die Nachweisfragen hinsichtlich der Erhöhung
der installierten Leistung bzw. des Leistungsvermögens untereinander abzustimmen.

13Vgl. zu den Anforderungen bei der Darlegung, Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 –
2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2012/24, Abschnitt 2.1.3, insbe-
sondere Rn. 34, 36 f. und 39.
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Erneuerbaren Energien, GF: Christine Kruczynski. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/35 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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Durch die mehrtägige Leistungsmessung und die daraus resultierenden, zur Akte26
gereichten Diagramme wurde nachvollziehbar dargelegt, dass nach Abschluss der
Ertüchtigungsmaßnahme die Leistungswerte dauerhaft zwischen 8,3 bzw. 8,4 kW
liegen. Denn im gemessenen Zeitraum lagen die Messwerte – bis auf wenige kurzzei-
tige Ausnahmen (s. Rn. 7) – über 8,3 kW.14

Die vorgenommenen Messungen sind aussagekräftig. Zwar ist idealerweise zum27
Nachweis eine Vergleichsmessung vorher und nachher bei gleichen Randbedin-
gungen anzustellen,15 jedoch waren vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich
und vorgetragen worden, dass sich die Randbedingungen, wie z. B. Fallhöhe, Aus-
baudurchfluss vor und nach der Ertüchtigungsmaßnahme verändert haben oder
dass es zu Veränderungen hinsichtlich des Schluckvermögens der Turbine oder der
nutzbaren Wassermenge gekommen ist. Insoweit konnten hier für den Vergleich
der unstreitige Wert der installierten Leistung vor der Ertüchtigung von maximal
7,5 kW zugrundegelegt werden.16 Auch ist der Zeitraum (drei aufeinander folgende
Tage), in welchem die Leistungsmessungen vorgenommen wurden, hinreichend, um
die Erhöhung des Leistungsvermögens zu plausibilisieren.

Der Anspruchsteller hat somit substantiiert dargelegt, dass sich das Leistungsver-28
mögen erhöht hat und durch welche Ertüchtigungsmaßnahmen dies geschehen ist.
Hierbei ist auch hinreichend plausibel und realistisch, dass die vom Anspruchsteller
durchgeführten Ertüchtigungsmaßnahmen zu einer Leistungssteigerung führen.

Dr. Brunner Dr. Mutlak Dr. Winkler

14Der niedrige gemessene Wert am 05.03.2016 wurde nachvollziehbar auf die besonderen hier einma-
lig auftretenden örtlichen Verhältnisse – hier die Verunreinigung der Turbine – zurückgeführt und
ist insoweit zu vernachlässigen.

15Vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2012/24, Abschnitt 2.1.3, insbesondere Rn. 36 f. und 39.

16Vgl. zu den Anforderungen bei der Darlegung, Clearingstelle EEG, Hinweis v. 22.03.2013 –
2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2012/24, Abschnitt 2.1.3, insbe-
sondere Rn. 37 und 39.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Christine Kruczynski. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/35 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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